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Wohnen in München V
a) Erfahrungsbericht für das Jahr 2016
b) Bilanz „20 Jahre München Modell“ (1996 - 2016)
c) Einrichtung einer Stabsstelle
     bei der HA III-Leitung

Sitzungsvorlagen Nr. 14-20/ V 08922

§ 4 Nr. 9 b GeschO

Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 26.07.2017
Öffentliche Sitzung

I. Vortrag der Referentin
Wie in der Sitzung der Vollversammlung vom 28.06.2017.
Die Vollversammlung hat die Annahme des Antrages empfohlen

II. Beschluss

1. Von den Ausführungen des Erfahrungsberichts für das Jahr 2016 in Ziffer 1 des 
Vortrages wird Kenntnis genommen.

2. Von den Ausführungen zur Bilanz „20 Jahre München Modell“ in Ziffer 2 des 
Vortrages wird Kenntnis genommen.

3. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, die dauerhaft 
erforderlichen Haushaltsmittel im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2018 bei der 
Stadtkämmerei anzumelden.

Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, die Einrichtung von 
einer unbefristeten Stelle und deren Besetzung beim Personal- und 
Organisationsreferat zu veranlassen.

Im Ergebnishaushalt entsteht bei der Besetzung mit einer Beamtin/einem Beamten 
zusätzlich zu den Personalauszahlungen noch ein Aufwand für Pensions- und 
Beihilferückstellungen in Höhe von etwa 28.100,00 € (40% des Jahresmittelbetrags).

Telefon: 0 233-25891
Telefax: 0 233-28078 
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Die Produktkostenbudgets erhöhen sich ab dem Jahr 2018 um 71.050,00 €, davon 
sind 71.050,00 € zahlungswirksam (Produktauszahlungsbudget).

4. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, die Bereitstellung der 
im Haushaltsjahr 2018 einmalig erforderlichen zusätzlichen investiven Haushaltsmittel
in Höhe von 2.370,00 € für die Ersteinrichtung eines Arbeitsplatzes im Rahmen der 
Haushaltsplanaufstellung 2018 bei der Stadtkämmerei anzumelden.

5. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, die aus seiner Sicht 
dargestellten zusätzlichen Büroflächenbedarfe für einen Arbeitsplatz rechtzeitig 
gegenüber dem Kommunalreferat anzumelden.

6. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der Vorsitzende Die Referentin

Ober-/Bürgermeister Prof. Dr.(I) Merk
Stadtbaurätin
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III. Abdruck von I. mit II.
Über die Verwaltungsabteilung des Direktoriums, Stadtratsprotokolle (SP)
an das Direktorium Dokumentationsstelle
an das Revisionsamt
an die Stadtkämmerei
jeweils mit der Bitte um Kenntnisnahme.

IV. WV Referat für Stadtplanung und Bauordnung SG 3
zur weiteren Veranlassung.
zu IV.
1. Die Übereinstimmung vorstehenden Abdruckes mit der beglaubigten Zweitschrift wird 

bestätigt.
2. An die Bezirksausschüsse der Stadtbezirke 1 mit 25
3. An das Kommunalreferat
4. An das Kommunalreferat, KR-IS-KD-GV-WO
5. An das Personal- und Organisationsreferat
6. An das Referat für Arbeit und Wirtschaft
7. An das Referat für Gesundheit und Umwelt
8. An das Sozialreferat
9. An das Sozialreferat, S-Z-SP
10. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung – SG 1
11. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung – SG 2
12. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung – SG 3
13. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung - HA I
14. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung – HA I/22
15. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung - HA II
16. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung – HA II/1
17. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung - HA III
18. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung - HA III/01
19. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung - HA III/02
20. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung - HA III/2
21. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung - HA III/3
22. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung HA IV
23. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung SG 3

jeweils mit der Bitte um Kenntnisnahme.

24. Mit Vorgang zurück zum Referat für Stadtplanung und Bauordnung HA III/11
zum Vollzug des Beschlusses.

Am
Referat für Stadtplanung und Bauordnung SG 3


